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17.6 01968 

714/AoBo 

zu 663/J 
A n fra g e b e a n t W 0 r tun g 

des Bundesministers für Unterricht Dr. P i f f 1 = Per c e v i c 
auf die Anfrage der Abgeordneten· C z e t tel und Genossen, 

betreffend die Voll ziehung des 1. und 20 Budgetüberschreitungsgesetzes 1967 • 

...... -.-.-~ ..... 

Die schriftliche parlamentarische AnfrageNr. 663/J-NR/68, die die 

Abgeordneten Czettel und Genossen am 190 April 1968 an mich richteten, be­

ehre ich mich wie folgt zu beantworten: 

ad 1)oDurch das 1. BUdgetüberschreitungsgesetz1967, BGB1.Nr. 73/67, 

wurden 57,7520000 S für den Bereich des Unterrichtsressorts bereitgestellt, 

und zwar 55,5520000 S für die Haushaltskapitel 12, 13 und 14 "Unterricht, 

Kunst und Kultus" und 2,2000000 S für das Kapitel 71 'fBundestheater'·t •. 

Durch das 20 Budgetüberschreitungsgesetz 1967, BGB1.Nro·159/67,wurden 

für den Bereich des Unterrichtsressorts keine Kreditmittel zur Verfügung 

gestell t 0 Die durch die Abänderung der Reisegebühren in Frage kommende·· Er­

höhung der einschlägigen Ausgabenansätze wurde im 40 Budgetüberschreitungs­

gesetz, BGBloNro 406, gesondert berücksichtigt. 

ad 2)0 Siehe zuliegende Zusammenstellung, Spalte 5G 

ad 3)0 Die Sonderzahlung an öffentlich Bedienstete, für die das Unter­

richtnressort den Gehaltsaufwand trägt, wurde nach dem veranschlagten Dienst­

postenstand errechnet und dem Bundesministerium für Finanzen, auf die 

einzelnen finanzgesetzlichen Ansätze aufgegliedert, bekanntgegeben. 

-".-.-.-o~ 

Die drei Anfragen an den Bundesminister lauteten: 
1) Welche Teilbeträge der im 10 Budgetüberschreitungsgesetz 1967, 

BGB1.Nro 73, sowie im 2. Budgetüberschreitungsgesetz 1967, BGB1.Nr. 159, 
genannten Gesamtbeträge von 348 Nillionen S bzwo 179,185.000 S wurden auf 
das von Ihnen geleitete Ressort umgelegt? 

2) rftt welchen Einzelbeträgen verteilen sich diese Teilbeträge auf 
die betreffenden Ausgabenansätze? 

3) (Im Falle, daß die Umlegung dieser Teilbeträge auf die einzelnen 
Ausgabenansätze nicht vom Bundesministerium für Finanzen, sondern in Ihrem 
Ressortbereich vorgenommen wurde): Nach welchen Grundsätzen ist diese 
Umlegung jeweils durchgeführt worden? 

-.-.-.-~-

(Die der Anfragebeantwortung beigelegte umfangreiche, mehrere Doppel­
bogen umfassende Zusammenstellung wurde dem Anfragesteller und den parla­
mentarischen Klubs übermittelto) 

-.-.-.-9 ..... 
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